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Kulturgüterschutz

Empfehlungen für die rechtliche Regelung des Kulturgüterschutzes
in den KtintOnen Schweizerisches Komitee für Kulturgüterschutz (beratendes Organ des Bundesrats)

1. Geltende Rechtsgrundlagen
- Haager Abkommen vom 14. Mai

1954 für den Schutz von Kulturgut
bei bewaffneten Konflikten.
Beitrittserklärung der Schweiz durch
Bundesbeschluss vom 15. Mai
1962.

- Bundesgesetz über den Schutz der
Kulturgüter bei bewaffneten
Konflikten vom 6. Oktober 1966, mit
Vollziehungsverordnung vom
21. August 1968 (Abänderung vom
15. Oktober 1975). Gesetz und
Verordnung wurden auf den
1. Oktober 1968 in Kraft gesetzt.

- Die anwendbaren Bestimmungen
der Gesetzgebung über den
Zivilschutz (schutzdienstpflichtiges
Personal).

Der Kanton kann bei seiner eigenen
Rechtsetzung zwar ergänzende
Massnahmen treffen, doch dürfen dadurch
die völkerrechtlichen und die
bundesrechtlichen Bestimmungen nicht
beschnitten werden. Es ist somit möglich
und sogar empfehlenswert, zum
Beispiel auch den Katastrophenschutz
von Kulturgut in Friedenszeiten im
Rahmen des kantonalen Erlasses zu
regeln.

2. Aufgaben der Kantone
Ein Hauptanliegen der Kantone im
Sinne der grundlegenden Art. 1-4 des
Bundesgesetzes sollte es sein,

- die Aufmerksamkeit von Behörden
und Volk auf Sinn und Bedeutung
der Schutzvorkehren für unser
kulturelles Erbe zu lenken,

- alle Schutzmassnahmen für das

Kulturgut innerhalb des Kantons zu
fördern, zu koordinieren, sicherzustellen

und zu überprüfen,
- die finanziellen Mittel bereitzustellen

und langfristig zu programmieren,
unter Beteiligung der Eigentümer

oder Besitzer der Kulturgüter
sowie der Standortgemeinden,

- die enge Zusammenarbeit mit dem
Eidgenössischen Departement des

Innern und den Organen des
Zivilschutzes zu gewährleisten.

3. Formen kantonaler Erlasse
Das Bundesgesetz stellt es den Kantonen

frei, die rechtliche Form, welche
die Durchführung des Kulturgüterschutzes

gewährleistet, festzulegen.
So ist es möglich, den Weg über ein
Gesetz oder einen Beschluss der
Legislative oder aber über einen Erlass

der Exekutive zu wählen.

Erfahrung zeigt, dass eine wirkungsvolle

Organisation des Kulturgüterschutzes

nicht möglich ist, wenn er
einfach irgendeinem Amt (zum
Beispiel Denkmalpflege, Zivilschutz)
«angehängt» wird, ohne dass mindestens

ein Pflichtenheft für die
Durchführung der praktischen Massnahmen
erstellt wird und ohne dass dem
Beauftragten die zur Bewältigung der
Aufgabe nötige zeitliche Entlastung
eingeräumt wird.

4. Inhalt der kantonalen
Anforderungen
Die kantonale Rechtsetzung über den
Kulturgüterschutz muss alle
Vorschriften enthalten, die den effektiven
Schutz von Kulturgut - handle es sich
um Bauwerke oder bewegliche
Objekte und ungeachtet der Besitzverhältnisse

— zu gewährleisten vermögen.

Der kantonale Erlass kann sich
darauf beschränken, das erforderliche
zusätzliche Recht zu schaffen, er kann
aber auch wichtiges Bundesrecht
mitübernehmen. Die kantonale Rechtsetzung

über den Kulturgüterschutz
sollte Ausführungen enthalten über
Organe (Fachstelle, Kommission),
Kompetenzen, Schutzmassnahmen,
personelle und technische Mittel,
Verfahren, Kostentragung, Beschwerderecht.

Seitens des geltenden Bundesgesetzes
wird der Umfang der kantonalen
Tätigkeit wie folgt (jedoch nicht
abschliessend) umschrieben:
— Bezeichnung einer für die

Schutzmassnahmen zuständigen Fachstelle

(BG Art. 4, Abs. 1).
— Bezeichnung der schutzwürdigen

Kulturgüter (BG Art. 4, Absatz 2,
VO Art. 2).

— Vorbereitung und Durchführung
der Schutzmassnahmen (BG Art. 4,
Abs. 2, ferner Art. 10, 11, 14,
VO Art. 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24, 25,
28,30).

— Erfassung sowie — in Zusammenarbeit
mit den Organen des

Zivilschutzes — Einteilung, Ausbildung
und Einsatz des erforderlichen
Personals (BG Art. 8, VO Art. 6-13).

— Verbindungen mit dem Eidgenössischen

Departement des Innern
bezüglich Subventionsgesuche (BG
Art. 23, 24; VO Art. 22, 30-38)
und Information (VO Art. 3).

— Strafverfolgung bei Säumnis und
Zuwiderhandlung (BG Art. 30).

5. Hinweise für die Praxis
Im Bestreben, den Kantonen für die
zum Teil noch in Angriff zu nehmende
rechtliche Regelung des Kulturgüterschutzes

auch bereits formulierte
Unterlagen zu vermitteln, sei auf
folgende Dokumente aufmerksam
gemacht:

— Loi d'application sur la protection
des biens culturels en cas de conflit
armé, adoptée par le Grand Conseil
vaudois le 18 décembre 1970.

— Dekret über den Kulturgüterschutz
im Kanton Wallis, beschlossen vom
Grossen Rat am 28. März 1973.

— Vorentwurf für ein Gesetz über den
Schutz der Kulturgüter im Kanton
Solothurn (1976).

— Entwurf für ein Gesetz des Kantons
Zürich über die Leistung von
Staatsbeiträgen im Kulturgüterschutz

sowie für eine Verordnung
über den Kulturgüterschutz (1976).

Wie man aus diesen Unterlagen
ersieht, bestehen recht grosse
Unterschiede bei der inhaltlichen
Ausgestaltung solcher Regelungen.
Unerlässlich dürfte aber auf jeden Fall die
klare Kompetenzenordnung der
kantonalen Fachstelle und der beratenden
Expertenkommission sein (diesbezüglich

sei auf die Art. 6 und 7 im solo-
thurnischen Vorentwurf verwiesen).
Im übrigen ist die Dienststelle
Kulturgüterschutz des Eidgenössischen
Amtes für kulturelle Angelegenheiten,

Thunstrasse 20, 3000 Bern 6,

gerne zur gemeinsamen Besprechung
rechtlicher und praktischer Probleme,
die sich den Kantonen stellen, bereit.
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